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\.... Amt der Wiener Landesregierung 

MD-2451-1 und 2/87 

1) Bundesgesetz, mit dem das 

Schulunterrichtsgesetz geän

dert wird (5. SChUG-Novelle) 

2) Verordnung des Bundesmini

sters für UnterriCht, Kunst 

und Sport über die Wahl der 

Klassenelternvertreter; 

Entwürfe; 

Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wien, 22. Dezember 1987 

. "il vc�·/�t;·\'.f:���J;}.= 

...... ----.. -. __ .... ..... .' -GCI .... _ ... 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Für den Land mtsdirektor: 

Beilagen 

AD 1105 B - 10 - 814 - 119006 - 20 

Dr. P ischl 

Magistratsvizedirektor 
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MD-2451-1 und 2/87 

1) Bunde.g •• etz, mit dem da. 
SChulunterrichtlge.etz geln
dert wird (5. SChUG-Novellel 

2) Verordnung de. Bundesmini
sters fOr Unterricht, Kunst 
und Sport Ober die Wahl der 
Kla •• enelternvertreter; 

EntwOrfe; 
Stellungnahme 

zu Z1. 12. 940/21-111/2/87 

An das 

Bunde.minister ium fOr 

Unterricht, Kunst und Sport 

AMT DER 
WIENER lANDESREGIERUNG 

U 
� MO-BOro des Magistrat.direktors 

� 1082 Wien, Rathaus 

T$IeIOmummer 42 800-4229 

W ien, 22. Dezember 1987 

Auf das Schreiben vom 3. November 1987 beehrt sich das Amt 

der Wiener Landesr egierung, zu den im Betreff genannten Ent

wOrfen folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

In grundsltzlicher Hinsieht werden die den EntwUrfen zu

grundeliegenden Intentionen begrU8t. Einzelne Bestimmungen 

des Entwurfes einer 5. SchUG-Novelle geben jedoch Anla8 zu 

folgenden Bemerkungen: 

Zu I 31 Abs. 1: 

Der Inhalt dieser Bestimmung stellt eine Verschlechterung der 

biSherigen Praxis dar, wonach SchUler mit einem positiven 

Al) 1105 A - 711-817 - t2t!l4t - 20 
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Ab.chlu ß d.r er.ten KI •••• der Handels.chul. ohne Prüfung in 

den 11. Jahrgang der H.ndelsakademien übertreten k�nnen. Es 

sollte auch die M�glichkeit geschaffen werden. d.S Handels

schüler bereits nach dem ersten Semester in die Handelsaka

demien übertreten k�nnen. 

Zu I 32: 

Dem § 32 wlre ein Absatz 9 anzufügen. wonach ein Schuljahr 

dann in die Schu lzeit einzurechnen ist. wenn es mindestens 

bis zum Beginn des zweiten Semesters absolviert wurde. Auf 

diese Weise wird vermieden. daß die Bestimmungen über die 

Höchstdauer des Schulbesu ches durch eine Abmeldu ng kurz vor 

dem Ende des Unterrichtsjahres. wenn der negative AbschluS 

einer Schu lstufe sicher ist. umgangen werden. 

Zu § 63a Abs. 5: 

Der Rücktritt des Klassenelternvertreters sollte auch wäh

rend des Schuljahres - z.B. in Krankheitsfällen u nd bei be

ruflicher Oberlastung - möglich sein. Die Nachwahl wäre im 

§ 1 Z 2 und 3 der Verordnung über die Wahl der Klassenel

ternvertreter zu regeln. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Lan esamtsdirektor: 

Dr. 
Magistratsvizedirektor 
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